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tungstexte verwendet werden . Da das Standardleis­
tungsbuch Bau (STLB-Bau) wenig vorformulierte Texte 
von denkmalpflegerischen Maßnahmen enthält, werden 
vielfach "freie Texte" vom Objektplaner für die Aus­
schreibungsunterlagen entwickelt und verwendet. Diese 
Texte sind häufig anfällig für Mehrkostenansprüche des 
Auftragnehmers, da sie entgegen den VOB-Vorgaben im 
Abschnitt 0 VOB/C entwickelt werden. Durch diesen 
Verstoß gegen § 7 VOB/A erhöht sich das Haftungsrisi­
ko des ausschreibenden Objektplaners, da der Auftrag­
geber eine mangelfreie Vertragsleistung erwartet und 
vereinbart hat. Durch fehlende Planungsunterlagen 
können die Leistungstexte keine Planverweise enthalten, 
um nötige Hinweise zu geben und Klärungen herbeizu­
führen. Als Beispiel sei im Leistungstext ,. inkl. Oberflä­
chenbearbeitung" genannt, die eindeutig einer Maßnah­
menplanung entnommen werden könnte. Ein Leistungs­
verzeichnis setzt immer eine Planung voraus. Gibt es 
keine Maßnahmenplanung, so erfolgen Mengenermitt­
lungen nach Schätzungen, Hochrechnungen oder Erfah­
rungswerten - selten nach einer notwendigen Bestands­
erfassung für die Leistungstexte. 

Der Auftragnehmer ist gemäß VOB/B verpflichtet, seine 
vertraglich auszuführenden Leistungen hinsichtlich Be­
denken zu prüfen. Eine Bedenkenanzeige gegen die 
geplante Ausführung wird vielfach als Kriegserklärung 
von Seiten des Auftraggebers verstanden. Durch sein 
Verhalten will der Auftragnehmer allerdings genau das 
Gegenteil erreichen. Er will sicherstellen, dass er sein 
Haftungsrisiko reduziert und der Auftraggeber eine man­
gelfreie und langlebige Vertragsleistung erhält. Die Mit­
wirkung zur Klärung der Bedenken ist eine Pflicht des 
Auftraggebers im eigenen Interesse, da das Objekt in 
seine Obliegenheit fällt. Durch Haftungsangst einzelner 
Projektbeteiligter ist kein ökonomisches Bauen möglich. 

Beim Aufstellen der Ausschreibungsunterlagen wird 
vielfach die DIN 18299 nicht berücksichtigt bzw. ausge­
hebert. Das hat zur Folge, dass Nebenleistungen im 
Widerspruch zu VOB/C als Besondere Leistungen auf­
genommen werden und der Auftraggeber hierdurch 
einen finanziellen Schaden erleidet. Um eine VOB/A­
konforme Ausschreibung aufzustellen, bedarf es eines 
intensiven Studiums der Vorgaben der gesamten VOB 
und ggf. des verpflichtenden Vergabehandbuches, um 
keine unverhältnismäßigen Risikoverlagerungen in eine 
Vertragssphäre entstehen zu lassen. 

Der digitale Datenaustausch erfolgt nicht immer im 
GAEB-konformen Format (z. B. Ordnungszahlenstruk­
tur). 

Eine Kostenplanung wird im Neubaubereich für Hoch­
bauarbeiten nach der DIN 276-1 :2008-12 vorgenommen. 
Denkmalpflegerische Maßnahmen erfolgen allerdings 
überwiegend während der Nutzungsdauer eines Objek­
tes. Für lnstandsetzungen (Reparaturen) und lnstand­
haltungen (Verschönerungsarbeiten) gilt hier die DIN 
18960:2008-2 Nutzungskosten im Hochbau. Diese ent­
hält aber nur Sach-, jedoch keine Risikokosten-
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Schlüssel (z. B. fehlende Sondierungsmöglichkeiten). 
Eine Ordnungszahl im Leistungsverzeichnis erhält daher 
eine Zuordnung zu einem Sachkosten-Schlüssel aus der 
DIN 18960 (z. B. 412 Außenwände), die in der Praxis 
nicht immer erfolgt und damit keine Zuordnung, Budget­
und Kostenanalyse nach Schlüsselnummern zulässt. 

"Ziel der Kostenvorgabe ist es, die Kostensicherheit zu 
erhöhen, Investitionsrisiken zu vermindern und frühzeiti­
ge Alternativüberlegungen in der Planung zu fördern. "2 

Im Kampf um das passende Budget werden unkalkulier­
bare Kosten und Zeitverzüge in die Ausführungsphase 
verlagert. 

"Hat der Architekt Bauleistungen im Leistungs­
verzeichnis vergessen, ist seine Leistung mangelhaft 
und der Unternehmer regelmäßig berechtigt, einen 
Nachtrag für vergessene Leistungen geltend zu machen. 
( .. .) Soweit durch den Fehler des Architekten dem Auf­
traggeber ein Schaden entstanden ist, wird der Architekt 
dafür haften. Aus so genannten Sowieso-Kosten ergibt 
sich allerdings kein Schaden. ,ß 

Beauftragt der Auftraggeber keinen Projektsteuerer, so 
muss der beauftragte Objektplaner eine Terminplanung 
aufstellen und während der Maßnahme fortschreiben. 

Durch eine unvollständige bzw. fehlerhafte Mengen­
ermittlung kommt es zu Abweichungen in den Kosten­
und Terminvorgaben. Diese führen regelmäßig zu Mehr­
vergütungs- und Schadensersatzansprüchen der Auf­
tragnehmer. 

Zur Qualitätssicherung sollten notwendige Sondierungen 
vor der Aufstellung von Ausschreibungsunterlagen erfol­
gen. Andernfalls kommt es z. B. bei der Definition von 
Bestandsmaterial aus Naturstein zur falschen Gesteins­
bezeichnung, was erhebliche Mehrkosten nach sich 
ziehen kann. Auch beim Bauen im Bestand müssen 
neue Naturwerksteine eine CE-Kennung und entspre­
chende Prüfzeugnisse für den Verwendungszweck auf­
weisen. Fehlen diese, so führt dies zu einer ungeregel­
ten Bauart, die gegen die Landesbauordnung verstößt. 
Vielfach werden bei Naturwerksteinarbeiten Schadstel­
len mit Steinersatzmörtel über 100 cm2 ausgeschrieben. 
Dies widerspricht der DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten 
und stellt eine ungeregelte Bauart dar. Als Vorbild für 
normenkonforme Sanierungsverfahren sei hier nur die 
Betonsanierung genannt. 

Da eine baubegleitende Bauüberwachung regelmäßig 
fehlt - dafür haben wir doch unsere Vertragspartner- ist 
ein schadenfreies Bauen nicht immer möglich. Verschie­
dene Interessengruppen verfolgen verschiedene Ziele, 
die allerdings nicht immer zum Wohle des Objektes 
dienen. 

2 0/N 276-1:2008-12 Pkt. 3.2.1. 
3 SEIFERT & PREUSSNER, S. 22. 
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Abb. 1: 30-Scan eines Reliefs aus Punktwolken generiert 

Hat der Auftraggeber die Erstellung einer Maßnahmen­
planung dem Auftragnehmer übertragen, so stellt sich 
für den Verfasser die Frage, auf welcher Basis die Leis­
tungstexte und die Mengenansätze beruhen. Ohne eine 
Maßnahmenplanung muss es zwangsläufig zu Ver­
schiebungen von Mengenansätzen, geänderten und 
zusätzlichen Leistungen kommen. Eine kostensichere 
Maßnahmenplanung ist aus Sicht des Verfassers grund­
sätzlich in der Sphäre des Auftraggebers anzusiedeln. 
Wie sollen andernfalls eine Kosten- und daraus resultie­
rende Terminsteuerung erfolgen? Durch ein systemwid­
riges Verhalten entstehen erhebliche Projektrisiken für 
den Auftraggeber. 

Projektvorbereitung 

Für die 50-Planung setzt der Verfasser seit Anfang 2010 
die Baumanagementsoftware RIB iTWO® (Nachfolger 
von ARRIBA bauen®) von der RIB Software AG aus 
Stuttgart ein. Die Geometrieerstellung erfolgt mit der 
BIM-Technologie von Autodesk® Revit® Architecture, die 
weltweit zur Anwendung kommt. Die Terminplanung mit 
entsprechenden Bau-Soll und Bau-Ist Vergleichen wird 
mit Asta Powerproject ausgearbeitet, die entgegen Mic­
rosoft® Project auf das Bauwesen zugeschnitten ist. 

Als erster Schritt erfolgt die Zustandserfassung durch 
eine Anamnese und eine baugeometrische Bestands­
aufnahme am Objekt. Die Bestandsdatenerfassung 
erfolgt mit der Photogrammetrie (Bildmessung) oder 
einem 30-Laserscanning. Das jeweilige Messverfahren 
ist auf die Örtlichkeit des Objektes abzustimmen. Punkt­
wolken aus dem 30-Scan können in Autodesk® Revit® 
Architecture eingelesen, dargestellt und weiterverarbei­
tet werden . Ziel muss ein verformungsgerechtes Aufmaß 
sein, das den Ist-Zustand wiedergibt. 

Durch die effektive und zeitminimierte Bestandsdaten­
erfassung des Bauwerks bestehen geringe Abhängigkei-
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Abb. 2: 30-Scankörper verschmolzen mit Neuteil 

ten von den Witterungseinflüssen, der Höhenzugangs­
technik sowie keine oder geringfügige Beeinträchtigun­
gen im Tagesgeschäft der Objektnutzer. Weiterhin redu­
zieren sich Reise- und Arbeitskosten für den Auftragge­
ber. 

Auf Grundlage der Messdaten erfolgt eine Zeichnung in 
Autodesk® Revit® Architecture, die als Vorlage für die 
Schadenskartierung im vorgenannten Softwarepro­
gramm dient. Um diese schon im Büro digital auszuar­
beiten, sollten die Messdaten über eine Genauigkeit von 
mindestens 1 mm verfügen. Die digitale Schadenskartie­
rung kann bei Bedarf vor Ort angepasst werden. Bei der 
Schadenskartierung werden durch das Datenbanksys­
tem von Autodesk® Revit® Architecture jedem Bauteil 
die erforderlichen Dateninformationen (Parameter) zu­
gewiesen und stehen für weitergehende Auswertungen 
bereit. 

Das daraus entstandene Geometriedatenmodell kann 
zur visuellen Kontrolle mit einem kostenlosen Viewer 
von Autodesk® allen Projektbeteiligten versendet wer­
den. Durch Telefon- und Webkonferenzen können so 
technische Details zum Bauwerk kurzfristig geklärt wer­
den. Hieraus resultieren eine engere Vernetzung der 
Projektbeteiligten, eine bessere Kommunikation, verrin­
gerte Besprechungsdauern und ein effektives Projekt­
management. 

Egal ob es sich um Bauteilinformationen oder Ergebnis­
se aus der Diagnoseuntersuchung handelt, alle Informa­
tionen stehen zur Analyse, Auswertung und somit für 
eine Maßnahmenplanung zur Verfügung. 

Die Schadenskartierung wird als Maßnahmenplanung in 
Autodesk® Revit® Architecture weiterentwickelt, in der 
beispielsweise zu sanierende Bauteilfugen dreidimen­
sional erfasst sind. Dies hat den Vorteil, dass nicht nur 
die Örtlichkeit und Länge, sondern auch das Volumen 
für die Leistungsbeschreibung zur Verfügung steht. Eine 
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Imprägnierung von Baustoffen wird hingegen zweidi­
mensional erstellt, da hier die Eindringtiefe je Baustoff 
variieren kann. Nach Fertigstellung der Maßnahmenpla­
nung erfolgt der Import in RIB iTWO® zur Erstellung der 
modellbasierten Leistungsbeschreibung und des Leis­
tungsverzeichnisses. Die Baubeschreibung wird mit 
eindeutigen Qualitätsmerkmalen in RIB iTWO® erstellt. 
Jedes Bauteil einschließlich seiner geplanten Maßnah­
men wird grafisch angezeigt und in einem Mengensplitt 
den zugehörigen Ordnungszahlen zugewiesen. Durch 
die modellbasierte, digitale Mengenermittlung minimiert 
sich das Mengen- und Massenrisiko. Kostenabweichun­
gen von üblichen 10 % und mehr durch unvollständige 
und fehlerhafte Planungsleistungen gehören der Ver­
gangenheit an. Die Kostensicherheit des Projektes er­
höht sich. Für die Terminplanung werden die erfassten 
Mengenansätze und keine Schätzungen gewählt. Durch 
die hohe Terminsicherheit und ein klar definiertes Bau­
Sollto wird mit einer VOB-konformen Ausschreibung die 
Qualitätssicherung in der Projektvorbereitung sowie der 
Ausschreibungsphase gewährleistet. 

Ausführungsvorbereitung 

Die in der Projektvorbereitung ausgearbeitete Maßnah­
menplanung wird nach der Gerüststellung nochmals 
kontrolliert, ggf. angepasst und zur Ausführung vom 
Auftraggeber freigegeben. Die Maßnahmenplanung 
entspricht damit einer Ausführungsunterlage für beide 
Vertragspartner gemäß VOB/B § 3 Abs. 1 mit allen ihren 
Rechten und Pflichten . Der Auftragnehmer hat vor Aus­
führung der Leistungen die Maßnahmenplanung hin­
sichtlich Vollständigkeit und Bedenken gegen die Aus­
führung zu überprüfen. Bei geänderten und zusätzlichen 
Leistungen muss schon in der frühen Phase des Projek­
tes als erstes die Maßnahmenplanung angepasst wer­
den. Diese Pflicht fällt in die Sphäre des Auftraggebers. 
Dazu wird vom Objektplaner im ersten Schritt das Geo­
metriedatenmodell geändert bzw. erweitert, die sich 
daraus resultierende Mengenermittlung entwickelt und 
die entsprechenden Leistungstexte ausgearbeitet. Das 
Leistungsverzeichnis mit Plänen und Terminen wird zur 
Angebotseinholung an den Auftragnehmer versendet. 
Dabei hat der Auftragnehmer die vertraglich vereinbarte 
Preisermittlungsgrundlage fortzuschreiben, seine Binde­
frist für das Angebot sowie ggf. geänderte Terminabläufe 
mitzuteilen. Der Objektplaner überprüft die Unterlagen 
nach Vollständigkeit und Richtigkeit, um danach eine 
Empfehlung an den Auftraggeber auszusprechen. 

Durch die 50-Planung werden schon vor Ausführungs­
beginn geänderte und zusätzliche Leistungen so erfasst 
und dokumentiert, dass die Fortschreibung und die Ent­
wicklung der Kosten- und Terminplanung transparent 
und für jeden nachvollziehbar zur Verfügung stehen. 
Das neue Bau-Soll11 gilt als Grundlage für die weitere 
Projektbetrachtung. 
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Ausführung und Projektabschluss 

Wenn es in der Ausführungsphase des Projektes zu 
geänderten oder zusätzlichen Leistungen kommt, so ist 
die Verfahrensweise wie unter der Ausführungs­
vorbereitung anzuwenden. Durch die Fortschreibung des 
Geometriedatenmodelles, der Kosten und der Termine 
bleibt das Projekt mess- und steuerbar. Der letzte Stand 
der Planungsunterlagen (= Revisionsunterlagen) dient 
dem Auftragnehmer gemäß DIN 18299 Abschnitt 5 zur 
Abrechnung seiner vertraglichen Leistungen, die men­
genmäßig zu ermitteln und in Abrechnung zu bringen 
sind. Nach Abschluss des Projektes dienen die Revisi­
onsunterlagen dem Auftraggeber und Objektnutzer mit 
allen Informationen der Sanierungsmaßnahme für die 
Gebäudebewirtschaftung und Instandhaltung. 

Zusammenfassung 

Die Bestandsaufnahme erfolgt mit der Photogrammetrie 
(Bildmessung) oder einem 30-Laserscanning am Bau­
werk. Die daraus resultierende Geometriedatenmodellie­
rung bietet eine bedeutende Zeitersparnis, unbegrenzte 
Verwendungsmöglichkeit, Zeichensicherheit und Rich­
tigkeit der Darstellung für alle Planungs- und Bauausfüh­
rungsprozesse. ln der Planungsphase sowie für die 
Produktionsprozesse stehen alle relevanten Daten in 
digitaler Form allen Projektbeteiligten zur Verfügung . 
Das Geometriedatenmodell wird ergänzt um Kosten und 
Termine und bietet somit eine deutliche Reduzierung 
von Abweichungen und Risikopotenzialen . Zusätzlich 
wird das Datenmodell grafisch simuliert, um Kollisionen 
und Störungseinflüsse vor den Bauausführungspro­
zessen zu erkennen und entsprechend zu beheben. Das 
abschließende Geometriedatenmodell dient dem Auf­
tragnehmer dazu, seine vertraglichen Leistungen VOB­
konform nach Plänen abzurechnen. 
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